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mentiert wie Baruch S p i n o z a  in seinem „Tractatus theo- 
logico-politicus“ (1678) ?14

Und die Rechenschaftspflicht aller Obrigkeit gegenüber 
dem Volk (Art. 15) einschließlich des Widerstandsrechts des 
Volkes gegenüber Unterdrückung (Art. 2) hat keiner wort
gewaltiger verkündet als John M i l t o n  — und das wenige 
Wochen, nachdem das parlamentarisch eingesetzte Hoch
gericht Englands 1649 König Charles I. hatte hinrichten las
sen —: „Da König wie Obrigkeit ihre Vollmachten ursprüng
lich und auf natürliche Weise vom Volk herleiten.............................. folgt
daraus, daß das Volk, wann immer es dies für das beste hält, 
sie dann auch wählen oder verwerfen, im Amt belassen oder 
absetzen kann, . .., einfach weil es die Freiheit und das Recht 
frei geborener Menschen ist, sich die Regierung zu geben, die 
ihnen am besten geeignet erscheint.“13 16

Das voranstehend nur als Beispiel gedachte Belegmaterial 
für die intellektuellen Quellen eines hochbedeutsamen poli
tisch-juristischen Revolutionsdokuments soll nicht etwa tat
sächlich vorhandene „Abschreib“-Vorgänge belegen, sondern 
nur demonstrieren, daß die Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte auf der geistigen Höhe ihrer Zeit stand und 
allerbestes Aufklärungsdenken — Illusionen eingerechnet! — 
verkörperte.

Revolutionierung der Realverfassung Frankreichs

Wie man die Verdienste historischer Persönlichkeiten nicht 
danach beurteilen darf, was diese, gemessen an den heutigen 
Erfordernissen, nicht geleistet haben, sondern danach, was 
sie, verglichen mit ihren Vorgängern, Neues zu leisten ver
mochten1®, so hat man auch historisches Recht nicht an heu
tigen, sondern an damaligen Fortschrittsbedürfnissen zu mes
sen. Es geht nicht um den Ewigkeitswert, es geht um den 
Zeitwert des Irdischen!

Betrachtet man die Menschenrechtserklärung von 1789 als 
den paragraphierten Prinzipienkatalog der europäischen Auf
klärungsphilosophie so nüchtern wie möglich, muß man fest
stellen, daß hier der Selbstverständigungsprozeß der antifeu
dalen Klassen und Schichten Frankreichs über ihre Interessen 
eine neue Qualität erreicht hat. Damit, daß diese erkannten 
Interessen nicht bloß zu Rechtsforderungen, sondern zu 
Rechtsnormen erklärt wurden — und. zwar zu den allerbe
deutendsten überhaupt, nämlich zu Verfassungsprinzipien —, 
wurde begonnen, den bisher gegen den existenten Staat und 
dessen Recht gerichteten Emanzipationsanspruch des sog. Drit
ten Standes in ein mit dem Staat und dessen Recht durch
zusetzendes Befreiungsverlangen zu transformieren.

Die französische Menschenrechts- und Bürgerrechtserklä
rung hat also nicht die Aufklärungsideen, wie sie in den 
verschiedenen Auflagen der zwischen 1751 und 1772 von De
nis Diderot und Jean d’Alembert herausgegebenen „Ency
clopedic“ zum Ausdruck kamen, revolutioniert; sie hat viel
mehr mit der Verbindlichkeitserklärung dieser Ideen dazu 
beigetragen, die Realverfassung Frankreichs zu revolutionie
ren. Die von ihr normierte Gesellschafts- und Staatsstruktur 
bedeutete konzeptionell ein buchstäbliches Vom-Kopf-auf- 
die-Füße-Stellen der Machtverhältnisse im Lande.

Bisher dominierte der Wille eines einzigen, jetzt aber 
sollte es der „allgemeine Willen“ (volonte generale) sein. 
Bisher war der Monarch Souverän, jetzt aber sollte es das 
Volk sein. In den 17 Artikeln der Deklaration findet man den 
Monarchen nicht einmal erwähnt: drei Jahre bevor Frank
reich im September 1792 tatsächlich eine Republik wurde, 
hatten seine Repräsentanten (ohne sich dessen bewußt zu 
werden!) eine republikanische Bürgerrechtserklärung verab
schiedet (die insoweit auch mit der Verfassung von 1791, der 
sie offiziell vorangestellt wurde, kontrastierte).

Bisher war der Katholizismus Staatsreligion, nun aber 
tauchte in der Präambel der Deklaration nur noch der Begriff 
„höchstes Wesen“ auf, und die bisher alleinseligmachenden 
Religionen mußten sich ihre staatsrechtliche Gleichsetzung 
mit Sekten aller Sorten gefallen lassen — kein Wunder, daß 
die päpstliche Enzyklika vom 10. März 1791 die Menschen
rechtserklärung jener „unkatholischen Versammlung von 
Philosophen“ als „Höllensturz“ verdammte.17 18

Bisher stand der Staatsmacht in den königlichen Verhaf

tungsbefehlen (lettres de cachet), mit denen gegenüber jeder
mann zeitlich unbegrenzte Sicherungsverwahrung ohne Ur
teil in einem Staatsgefängnis angeordnet werden konnte, ein 
Willkürinstrument zur Verfügung; jetzt aber sollte die staat
liche Strafgewalt an das Recht gebunden sein: „Kein Mensch 
kann angeklagt, in Haft genommen oder gefangengehalten 
werden als in den durch das Gesetz bestimmten Fällen und 
in den Formen, welche es vorgeschrieben hat“ (Art. 7). Wider
stand gegen Unterdrückungsmaßnahmen sollte erlaubt sein 
(Art. 2).

Bisher prägte der Feudalismus mit seinen angeborenen 
(d. h. vererbbaren) Standesunterschieden, Privilegien, Vor
rechten, Monopolen das Gesicht einer Gesellschaft, in der 
weniger als 2 Prozent, nämlich der Adel, als herrschende 
Klasse von den Erträgen ihrer Liegenschaften, den Abgaben 
der Bauern, den ihnen vorbehaltenen Ämtern und Würden 
oder den Pensionen der Krone lebte; jetzt aber sollten alle 
Menschen vor dem Gesetz gleich, alle sozialen Unterschiede 
lediglich auf den „gemeinsamen Nutzen“ gegründet sein 
(Art. 1). Nur noch „Tugend und Talent“ (Art. 6) sollten über 
den Zugang zur Beamtenlaufbahn entscheiden.

Wie die Repräsentanten des Dritten Standes durch Auf
nahme der Vertreter der anderen beiden Stände (Klerus und 
Adel) sich zur Nationalversammlung, aus einem feudalen zu 
einem bürgerlichen Organ entwickelten, so nehmen die knapp 
25 Millionen Angehörigen des Dritten Standes die alles in al
lem 500 000 Angehörigen der andern beiden Stände in sich 
auf: das Volk, die Nation konstituierte sich als Einheit.

Illusionen und Widersprüche

Es liegt in Kenntnis all der Klassenkämpfe des 19. und 
20. Jahrhunderts natürlich nahe, auf die illusionäre Substanz 
der revolutionären Erklärung vom 26. August 1789 zu verwei
sen. Es wäre aber gleicherweise verkehrt, den normativen 
Gehalt aller 17 Artikel als bloßen Verschleierungsidealismus 
abzubuchen oder aber — auch nicht besser — die historische 
(also auch vorübergehende!) Notwendigkeit dieser Illusionen 
zu übersehen. Moralische Kategorien wie Heuchelei und Be
trug sind erst recht fehl am Platze.

Tatsächlich war in der großen Revolution der Franzosen 
die abstrakt-menschliche Verallgemeinerung von embryonal 
antagonistischen Klasseninteressen, wie sie ihren meisterhaf
ten, dem Epochenereignis beim Übergang vom Feudalismus 
zum Kapitalismus programmatisch adäquaten Ausdruck in den 
Menschenrechten gefunden hatte, eine unvermeidliche, eine 
historisch progressive, eben eine „heroische Illusion“.19 Es 
hat vermutlich überhaupt noch keine siegreiche Revolution 
gegeben, in der nicht außer den materiellen Interessen auch 
solche Hoffnungen der Revolutionäre, die sich später als il
lusionär erweisen sollten, zu den nicht wegdenkbaren Hand
lungsmotiven gehörten.

Ganz in diesem Sinn gehört es zu den beeindruckendsten 
Reiseerlebnissen von Joachim Heinrich C a m p e ,  dem spä
teren Ehrenbürger der Republik Frankreich, und von Wil
helm von H u m b o l d t ,  die während der Nationalversamm
lungsdebatten um die Menschen- und Bürgerrechtserklärung 
in Paris waren und mit Erstaunen bemerkten, daß ein 
Straßenklub von Wasserträgern und Pöbel sich einen der Ent
würfe der Deklaration vorlesen ließen19 und daß bei dieser 
Gelegenheit Äußerungen von Freiheit und Gleichheit aller 
Bürger von Leuten zu hören waren, die man in Deutschland 
zu den Hefen des Volkes rechnen würde.20

Natürlich kam die Stunde der Wahrheit bald. Die Einheit
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